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Norm

PVG §2 Abs2

PVG §5 Abs2

PVG §22 Abs4

Schlagworte

Zulässige Inhalte von Rundschreiben der PV; Berichte über die Tätigkeit der PVO; Zweck von DV; Sachlichkeitsgebot für

Rundschreiben der PV; Verbot polemischer Äußerungen; Äußerungen über den DL

Rechtssatz

Das PVG verwehrt der PV grundsätzlich die Versendung von Rundschreiben unsachlichen Inhalts. Nach Schragel (PVG,

§ 22, RZ 11, mwN) und ständiger Rechtsprechung der Personalvertretungsaufsicht muss ein Bedürfnis nach laufender

und ausreichender Information der Bediensteten über die Tätigkeit des DA nicht nur durch einzelne

Personalvertreter/innen, sondern auch durch den DA selbst anerkannt werden. Allerdings dürfen

Informationsschreiben der PV nicht über die Erfüllung des Zweckes hinausgehen, dem Dienststellenversammlungen

(DV) dienen. Auch bei Rundschreiben der PV kann es sich demnach nur um Berichte der PV handeln, die den Zweck

verfolgen, den notwendigen Kontakt zwischen PV und den Bediensteten herzustellen und aufrechtzuerhalten.
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